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Belgien hat das Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit Behinderungen ratifiziert

Der Nationale Hohe Rat für Personen mit Behinderung (NHRPB) und das Belgian Disability Forum VoG (BDF) vernehmen mit Freude, dass Belgien das Übereinkommen über die rechte von Menschen mit  Behinderung und dessen Fakultativprotokoll ratifiziert hat.

Dies ist ein großer Tag für alle Personen mit Behinderung in unserem Land. Das BDF und der NHRPB haben keine Mühe gescheut, um dieses Resultat zu erzielen. Sie haben sogar erreicht, dass ihr Vertreter Teil der Delegation sein dürfte, die sich am 30. März nach New York begab, um den Text des Übereinkommens im Namen Belgiens zu unterschreiben. 

Die Ratifizierungsurkunde wurde am 2. Juli 2009 beim Sitz der VN hinterlegt. Das bedeutet, dass das Übereinkommen für Belgien am 1. August dieses Jahres, nach Veröffentlichung im Belgischen Staatsblatt, in Kraft tritt. 

Das Datum des 1. August ist wesentlich: für den NHRPB wird dies der Startschuss für eine langfristige Arbeit im Bereich der Eingliederung, der Nichtdiskriminierung, der Einbeziehung der Behindertenthematik in alle Bereiche, der Selbständigkeit bezüglich Lebensentscheidungen sowie der Teilhabe am Beschlussverfahren. 

Der nächste Schritt ist die Einführung der Überwachungsstruktur. Ohne Überwachung bleibt der Vertragstext ja ein leeres Wort. Das Überwachungsorgan soll den ersten Bericht abfassen, den Belgien den VN übergeben wird. Er handelt sich um die Lage von Menschen mit Behinderung in Bezug auf den Inhalt des Übereinkommens. Der Bericht soll zwei Jahre nach dem belgischen Inkrafttreten des Übereinkommens, also am 1. August 2011, ausgestellt werden.

Am 25. April 2008 erteilte der NHRPB – gemäß Artikel 33 des Übereinkommens – ein Gutachten zugunsten einer großen und unabhängigen Vertretung von Menschen mit Behinderung in diesem Überwachungsorgan. 

Der NHRPB bittet die zuständigen politischen Behörden, in ihren Tätigkeiten zur Einführung des dem Übereinkommen zuständigen Überwachungsorgans sein Gutachten zu berücksichtigen.


